
635 der Beilagen zu den steno graphischen Protokollen des Nationalrates VIII. GP •. 

Bericht' 

des. Ausschusses für soziale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (622 der Bei
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Gewerb
liche Selbständigen-Pensionsversicherungs
gesetz abgeändert und ergänzt wird (Novelle 
zum Gewerblichen Selbständigen-Pensions-

versicherungsgesetz ). 

Obwohl das Gewerbliche Selbständigen-Pen
sionsversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 292/1957, 
erst ungefähr ein Jahr in Wirksamkeit steht, hat 
sich doch schon gezeigt, daß seine finanziellen 
Auswirkungen hinter den Schätzungen zurück
bleiben, von denen bei der Beschlußfassung des 
Gesetzes ausgegangen wurde. Es ist daher im ge
gebenen finanziellen Rahmen möglich, 

1. den Kreis der Anspruchsb'erechtigten nament
lich hinsichtlich der übergangs renten gering
fügig zu erweitern, 

2. die Richtsätze für die Ausgleichszulagen in glei
cher Weise zu erhöhen, wie dies für 'die Pen
sionsversicherung nach dem ASVG. bereits 
durch die 4. Novelle zum ASVG., BGBl. 
N r. 293/1958, geschehen ist, 

3. noch weitere Verbesserungen des Leistungs
rechtes von geringfügiger Bedeutung vorzu
nehmen, um gewisse Härtefälle zu berück-
sichtigen. . 

Darüber hinau·sgehend wurde auf Anregung 
vpn Abgeordneten beider Regierungsparteien 
auch noch eine Reihe weiterer Anderungen, die 
sich im Zuge der Vollziehung des Gesetzes als 
zweckmäßig oder notwendig erwiesen haben, in 
den Entwurf aufgenommen. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung. hat in 
seiner Sitzung am 18. Feber 1959 zur Vorbera
tung der Regierungsvorlage einen elfgliedrigen 
Unterausschuß eingesetzt. 

Der Unterausschuß hat die Regierungsvorlage 
eingehend beraten und eine Reihe von Abände
rungen und Ergänzungen vorgeschlagen, worüber 
dem Ausschuß für soziale Verwaltung in seiner 
Sitzung am 26. Feber 1959 vom Abgeordneten 
K 0 s t rOll n ein Bericht vorgelegt wurde. 

635 der Beilagen 

Zu den wichtigsten Abänderungen und Ergän
zungen der Regierungsvorlage, wobei der Zitie
rung die dem Bericht angeschlossene Fassung zu
grunde gelegt wird, ist folgendes zu bemerken: 

Zu Art. I Z.5 und 7: 

Die Pensionsversicherungsanstalt der gewerb
lichen Wirtschaft ist gelegentlich genötigt, die 
Vorlage auch anderer Steuerbescheide als Ein
kommen- . und Gewerbesteuerbescheide zu ver
langen. Zum Beispiel ist im Zusammenhang mit 
der Ausnahmebestimmung nach § 3 Abs.1 Z.4 
GSPVG. (landwirtschaftliche Mischbetriebe) auch 
die Vorlage von Grundsteuerbescheiden notwen
dig. Durch die Abänderung des § 15 GSPVG. 
hat der Ausschuß für soziale Verwaltung klar
gestellt, daß die Pensionsversicherungsanstalt 
auch die Vorlage solcher Steuerbescheide verlan
gen kann. In diesem Sinn wurde auch die Be· 
stimmung des § 18 Abs. 2 GSPVG. im Art. I Z. 6 
der Regierungsvorlage geändert. 

Zu Art. I Z.6 und Art. II: 

Durch die im Art. II der Regierungsvorlage 
vorgesehene Fassung des § 7 Z. 1 lit. f ASVG., 
wonach die Berufsschullehrer, die dem Personen
kreis des § 2 GSPVG. angehören, in der Kranken
und Unfallversicherung nach dem ASVG. teil
versichert sein und hinsichtlich ihrer Pensions
versicherung somit dem GSPVG. zugehören soll
ten, erscheint die Möglichkeit einer Benachteili
gung in solchen Fällen denkbar, in denen die 
Berllfsschullehrertätigkeit gegenüber der selb
ständigen Erwerbstätigkeit stärker in den Vor
dergrund tritt. Nach der vom Ausschuß beschlos
senen Neufassung des § 7 Z. 1 lit. f ASVG. im 
Art. II soll daher für die Zuordnung des gleich
zeitig als Berufsschullehrer tätigen selbständig 
Erwerbstätigen grundsätzlich das Ausmaß seiner 
Lehrverpflichtung als Berufsschullehrer heran
gezogen werden. Nach dem der vorg.esehenen 
Regelung zugrunde liegenden Leitgedanken wer-
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den daher selbständig Erwerbstätige, die als Be
rufsschullehrer vollbeschäftigt sind - wobei als 
Grenze für die Vollbeschäftigung eines Berufs
schullehrers eine Lehrverpflichtung von 24 Wo
chenstunden angenommen wird -, auf Grund 
der Berufsschullehrertätigkeit nach § 4 ASVG. 
vollversichert und damit gemäß § 3 Abs.1 Z.5 
GSPVG. ~on der Selbständigen-Pensionsversiche
rung ausgenommen sein. Hingegen werden selb
ständig Erwerbstätige, die als Berufsschullehrer 
nicht vollbeschäftigt sind, nur der Teilversiche
rung in der Kranken- und Unfallversicherung 
nach· § 7 Z. 1 lit. f ASVG. und somit der Pen
sionsversicheritng nach dem GSPVG. unterliegen, 
wobei durch die· im Art. I Z.6 vorgesehene Er
gänzung des § 17 Abs. 1 GSPVG. dafür'Vorsorge 
getroffen wird, daß auch die Einkünfte aus der 
Berufsschullehrertätigkeit den Einkünften aus 
der selbständigen Erwerbstätigkeit zugeschlagen 
und somit für die Leistung wirksam werden. 
Ungeachtet einer Lehrverpflichtung von weniger 
als 24 Stunden soll aber ein als Berufsschullehrer 
tätiger selbständig Erwerbstätiger auch dann der 
Vollversicherung nach dem ASVG. unterliegei], 
wenn er von der Pflichtversicherung nach dem 
GSPVG. aus einem anderen Grund als dem des 
Bestehens einer Pensionsversicherung nach dem 
ASVG. ausgenommen ist (zum Beispiel weil er 
sein Gewerbe ruhend gemeldet oder verpachtet 
hat) oder wenn er noch auf Grund einer anderen 
als der Berufsschullehrertätigkeit der Pflicht
versicherung in der Perisionsversicherung nach 
dem ASVG. unterliegt. 

Z~ Art. I Z. 10 lit. a: 

Um soziale Härten zu vermeiden, sah sich der 
Ausschuß für soziale Verwaltung veranlaßt, den 
im Art. I Z. 10 lit. a (Art. I Z.9 lit. a der Re
gierungsvorlage) vorgesehenen Zeitpunkt vom 
1. April 1952 auf den 1. April 1959 zu verlegen 

Zu Art. I Z. 19 bis 21 und Z.23: 

Der Ausschuß ist in Abänderung der Regie
rungsvorlage zu der Auffassung gekommen, daß, 
wie bisher im GSPVG. vorgesehen, auch weiter
hin die Möglichkeit zur Bildung von mehreren 
Rentenausschüssen zwecks Beschleunigung der 
Erledigung von Rentenanträgen gegeben werden 
soll. 

Zu Art. I Z.25: 

. Da sich Fälle ergeben, in denen die im § 189 
GSPVG. für die Stellung des Antrages auf Be
freiung von der Pflichtversicherung nach dem 
GSPVG. gesetzte Frist (31. Dezember 1958) nicht 
eingehalten werden konnte, wurde diese Frist 
bis 31. Dezember 1959 verlängert. 

Zu Art. I Z. 27 (§ 193 Abs. 1 und 3 GSPVG.): 

Nach dem neu gefaßten § 193 Abs. 1 GSPVG. 
sind Fälle möglich, in denen der Anspruch auf 

Altersrente sowohl nach dem Übergangsrecht als 
auch nach dem Dauerrecht gegeben erscheint. Da 
die betreffenden Personen im Zeitraum ab dem 
1. Juli 1958 Beitragszeiten nach dem GSPVG. 
erworben haben, sollen sie vom Anspruch auf 
eine Altersrente nach dem Dauerrecht nicht aus
geschlossen sein, zumal bei einer Unterstellung' 
der betreffenden Fälle unter das Übergangsrecht 
ein allfälliger Anspruch auf Bonifikation für 
Rentenaufschub (§ 82 GSPVG.) ausgeschlossen 
wäre. Die Unterstellung unter das Dauerrecht 
wird dadurch erreicht, daß durch den ersten· 
Satz der Neuformulierung der Anspruch auf 
Obergangsaltersrente ausgeschlossen wird. 

Der zweite Satz der Neuformulierung bezieht 
sich auf jene Fälle, in denen nach Anfall einer 
Obergangsaltersrente neuerlich eine selbständige 
Erwerbstätigkeit begonnen und hiedurch die 
Pflichtversicherung nach dem GSPVG. begründet 
wird. Es soll ausgeschlossen werden, daß der be
treffende Obergangsaltersrentner nach endgülti
ger Aufgabe der s,elbständigen Erwerbstätigkeit 
an Stelle der bereits zuerkannten Obergangs
altersrente eine Altersrente nach dem Dauer
recht in Anspruch nimmt. Auch in der Pensions
versicherung der Unselbständigen können sich 
die nach Zuerkennung einer Altersrente erwor
benen Beitragszeiten nicht mehr auswirken. 

Nach Abänderung des neugefaßten§ 193 
Abs. 1 GSPVG. ist der Anspruch auf Obergangs
altersrente auch dann ausgeschlossen, wenn zwi
sdlen dem 1. Juli 1958 und dem Zeitpunkt der 
AntragsteIlung Beitragszeiten nach § 61 Abs. 1 
Z.3 GSPVG. (Weiterversicherung) liegen .. Es is~ 
deshalb nicht erforderlich beziehungsweise aus 
systematischen Gründen gar nicht möglich, 
solche Beitragszeiten auch bei der Obergangs
rente hinsichtlich der für den Anspruch erforder
lichen "Mindestdauer" zu berücksichtigen. Es sind 
demnach im neugefaßten § 193 Abs.3 GSPVG. 
unter lit. a ausschließlich Beitragszeiten anzufüh
ren, die vor dem 1. Juli 1958, das ist vor deni 
Wirksamkeitsbeginn des ,Zweiten Teiles des 
GSPVG., gelegen sind. Eine untersmiedliche Be
handlung der Beitragszeiten nach § 61 Abs.l 
Z. 1 und 2 GSPVG. (Pflichtversicherungs- bezie
hungsweise HKAG-Beitrags?eiten) und der Bei
tragszeiten nach § 61 Abs. 1 Z. 3 GSPVG. (Wei
terversimerungsbeitragszeiten) kommt nicht in 
Betracht. 

Zu Art. III: 

Wegeh der Einfügung einer neuen Z. 5 in 
Art. I mußten die Zitierungen der einzelnen Zif
fern des Art. I in Art. III Abs. 2 und 3 entpre
ch~nd geändert werden. 

Im Art. III Abs. 2 lit. b entfällt die Anführung 
der Z. 24 lit. b des Art. I der Regierungsvorlage. 
Die in der betreffenden Bestimmung vorgesehene 
Abänderung des § 191 Abs. 2, derzufolge die 
Selbstversicherung der Verpächter nicht mehr mit 
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dem Ende der Verpachtung, sondern nur noch 
bei Verzug in der Beitragszahlung enden· soll, 
kann auch für die Zeit vor dem 1. April 1959 
Bedeutung haben, weil auch schon vor diesem 
Zeitpunkt Verpachtungen zu Ende gegangen sein 
können. Die gegenständliche Abänderung des 
§ 191 Ab~. 2 soll deshalb nach der Generalklausel 
des Art. III Abs. 1 rückwirkend mit 1. Jänner 
1958 in Kraft gesetzt werden. 

Hinsichtlich der unverändert gebliebenen Be
stimmungen wird auf die ausführlichen Erläu
ternden Bemerkungen der Regierungsvorlage 
hingewiesen. 

In den Erläuternden Bemerkungen der Regie
rungsvorlage sind zwei Druckfehler richtigzu
stellen: 
1. Auf Seite 13 ist an Stelle des Klammeraus

druckes (Art. I Z. 22 lit. a) der Klammeraus
druck ,,(Art. I Z. 24 lit. a)" zu setzen. 

Kysela 
Berichterstatter 

635 der Beilagen 

3 

2. Auf Seite 13 ist der Klammerausdruck (Art. I 
Z. 22 lit. b) durch den Klammerausdruck 
,,(Art. I Z. 24 lit. b)" zu ersetzen. 

Der Ausschuß für soziale Verwaitung hat in 
seiner Sitzung am 26. Feber 1959 den Gesetz
entwurf in der dem Bericht angeschlossenen Fas
sung einstimmig angenommen. In. der Debatte 
ergriffen die Abgeordneten Dr. P f e i f e r, 
W i m b erg e r, Dr. Hof e 11 e der, M a r k, 
U h I i rund Dipl.-Ing. Ha r t m a fl n sowie 
der Bundesminister für soziale Verwaltung 
Pro k s c h das Wort. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung stellt 
somit den An t rag, der Nationalrat wolle dem 
angeschlosse11en Gesetzentwurf 
die verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, am 26. Feber 1959 

Altenburger 
Obmannstellvertreter 

2 

'I. 
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-j. 
Bundesgesetz vom , 

mit dem das Gewerbliche Selbständigen-Pen
sionsversicherungsgesetz abgeändert ünd er
gänzt wird (Novene zum Gewerblichen 
Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetz ). 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I. 

Das Gewerbliche Selbständigen-Pensionsver
sicherungsgesetz, BGBI. Nr. 292/1957, in der 
Fassung des Künstler-Sozialversicherungsgesetzes, 
BGBL Nr. 157/1958, wird abgeändert und er
gänzt wie folgt: 

1. Im § 1 Abs. 1 ist das Wort "beruflich" durch 
. das Wort "freiberuflich" zu ersetzen. 

2. a) Im § 2 Abs. 1 hat die Z. 2 zu lauten: 

,,2. die vertretungsbefugten Gesellschafter 
ein~r offenen Handelsgesellschaft und die per
sönlich haftenden vertretungsbefugten Gesell
schafter einer Kommanditgesellschaft, sofern 
diese Gesellschaften Mitglieder einer der in Z. 1 
bezeichneten Kammern sind und die betreffenden 
Gesellschafter das 21. Lebensjahr vollendet 
hab eIl' " 

b) Im § 2 Abs. 2 hat die Z. 1 zu lauten: 
,,1. die der Kammer der Wirtschaftstreuhänder 

auf Grund einer Berufsbefugnis nach der Wirt
schaftstreuhänder-Berufsordnung, BGBL Nr. 125/ 
1955, angehörenden Mitglieder einschließlich der 
vertretungsbefugten Ges,ellschafter einer offenen 
HaIldelsgesellschaft und der persönlich haftenden 
vertretungsbefugten Gesellschafter einer Kom
manditgesellschaft, sofern diese Gesellschaften 
Mitglieder der Kammer der Wirtschaftstreuhän
der sind und die betreffenden Gesellschafter das 
21. Leben~jahr vollendet haben, ferner die Wit
wen, für deren Rechnung ein Witwenfortbetrieb 
nach der Wirtschaftstreuhänder-Berufsordnung 
geführt wird;". 

3. a) Dem § 3 Abs. 1 sind folgende Bestim~ 
mungen als Z. 7 und 8 anzufügen: 

,,7. Personen, die aus einer Pensionsversiche
rung nach dem Allgemeinen Sozialversicherungs-

gesetz, BGBL Nr. 189/1955, oder nach dem No
tarversicherungsgesetz 1938, BGBL Nr. 2, eine 
Rente aus dem Versicherungsfall des Alters oder 
der geminderten Arbeitsfähigkeit beziehen, so
fern die Rente (Grundbetrag und Steigerungs
beträge) bei unverheirateten Personen 550 S, bei 
verheirateten Personen 750 S monatlich über
schreitet, für die Dauer eines solchen Renten
bezuges; 

8. Angehörige der Orden und Kongregationen 
der katholischen Kirche sowie Angehörige der 
Diakonissenanstalten der evangelischen Kirche 
A. B. und H. B." 

b) Im § 3 Abs. 2 sind die Worte "sofern nicht 
für den Ehegatten ein Ausnahmegrund nach 
Abs. 1 vorliegt" durch die Worte "sofern nicht 
der Ehegatte von der Pflichtversicherung gemäß 
Abs. 1 Z. 4 bis 8 ausgenommen oder gemäß § 189 
befreit ist" zu ersetzen. 

4. a) Dem § 5 Abs. 1 ist folgender Satz anzu
fügen: 

"Bei Personen,. die auf Grund der Eigenart 
ihres Betriebes eine die Pflichtversicherung nach 
diesem Bundesgesetz begründende Erwerbstätig
keit jeweils nur vorübergehend ausüben, genügt 
es, wenn sie während der letzten 24 Kalender
monate vor dem Ausscheiden mindestens 12 Ka
lendermonate oder während der letzten fünf Ka
lenderjahre vor dem Ausscheiden jährlich minde
stens drei Kalendermonate in der Pensionsver
sicherung nach diesem Bundesgesetz pflichtver
sichert waren." 

b) Dem § 5 ist folgende~ Abs. 5 anzufügen: 
,,(5) Bei Witwen (Witwern); die den Betrieb 

des verstorbenen· Ehegatten (der verstorbenen 
Ehegattin) länger als drei Jahre fortgeführt 
haben, sind zur Erfüllung der Vorversicherungs
zeit nach Abs. 1 die Pflichtversicherungszeiten, 
die der verstorbene Ehegatte (die verstorbene 
Ehegattin) in der Pensionsversicherung nach die
sem Bundesgesetz erworben hat oder bei frühe
rem Wirksamkeitsbeginn dieses Bundesgesetzes 
erworben hätte, den aus der eigenen Pensions
versicherung der Witwe (des Witwers) erworbe
nen Pflichtversicherungszeiten hinzu zurechnen. " 
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5. Im § 15 zweiter Satz sind die Worte "darauf 
bezüglichen Einkommen- und Gewerbesteuer
bescheide" durch die Worte "erforderlichen 
Steuerbescheide" zu ersetzen. 

6. Bem § 17 Abs. 1 ist folgender Satz anzu-
fügen: . 

"Den Einkünften aus einer die Pflichtversiche
rung nach diesem Bundesge~etz begründenden 
Erwerbstätigkeit sind bei Berufsschullehrern, die 
gemäß § 7 Z. 1 Et. fAllgemeines Sozialversiche
rungsgesetz nur in der Kranken- und Unfall
versicherung teil versichert sind, die Einkünfte 
aus der Beschäftigung als Berufsschullehrer gleich
zuhalten." 

7. a) § 18 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Kommt der Pflichtversicherte seiner Ver
pflichtung zur Vorlage des Einkommensteuer
bescheides nach § 20 oder einer Aufforderung 
z1l;r Vorlage von Steuerbescheiden nach .§ 15 
nicht rechtzeitig nach, so hat er, solange 
er dieser Pflicht nicht nachkommt, unbe
schadet der Bestimmung des Abs. 3, einen 
Beitrag in der Höhe vori 216 S monatlich, 
soweit es sich aber um einen Pflichtversicherten 
im Sinne des Abs. 1 lit. b handelt, in der Höhe 
von 432 S monatlich zu leisten. Die Höhe der 
Beitragsgrundlage nach § 17 wird hiedurch nicht 
berührt." 

b) Dem § 18 ist folgender Abs. 3 anzufügen: 
,,(3) Kommt der Pflichtversicherte seiner Vor

lagepflicht innerhalb von sechs Monaten ab Be
ginn der Säumnis nach, so ermäßigt sich bei einer 
Beitragsg~undlage von weniger als 24qO S der 
Beitrag nach Abs. 2 auf das Eineinhalbfache des 
Beitrages, der bei rechtzeitiger Erfüllung der 
Vorlagepflicht z~ leisten gewesen wäre." 

8. Im § 21 Abs.4 ist das Wort "verschrieben" 
durch das Wort "vorgeschrieben" zu ersetzen. 

9. a) Die Bestimmung des § 43 erhält die Be
zeichnung "Abs. 1". Die Worte "oder in der 
landwirtschaftlichen Zuschußrentenversicherung" 
in diesem Absatz haben zu entfallen. 

b) Dem § 43 ist als .Abs. 2 anzufügen: 
,,(2) Der Rentenanspruch ruht für die Dauer 

einer selbständigen Erwerbstätigkeit, welche die 
Pflichtversicherung in der landwirtschaftlichen 
Zuschußrentenversicherung begründet, 

a) zur Gänze, sofern der für die gesamte be
wirts·chaftete Fläche für Zwecke der Grund
steuer ermittelte Meßbetrag den Betrag von 
56 S erreicht oder übersteigt, sofern aber 
dieser Meßbetrag den Betrag von 56 S nicht 
erreicht, nur wenn die persönliche Arbeits

'leistung des Rentenberechtigten zur Auf-
rechterhaltung der Wirtschaft nicht not
wendig ist; 

b) mit 30 v. H. der Rente, wenn der für die 
gesamte bewirtschaftete Fläche für Zwecke 
der Grundsteuer ermittelte Meßbetrag den 
Betrag von 56 S nicht erreicht und die per
sönliche Arbeitsleistung des Rentenberech
tigten zur Aufrechterhaltung der Wirtschaft 
notwendig ist." 

10. a) Im § 62 Ab~. 1 sind in Z.3 nach dem 
Wort "Zeiten" die Worte "vor dem 1. April 
1959" einzufügen. 

b) Im § 62 Abs. 1 hat die Z. 4 zu lauten: 
,,4. Zeiten, in denen der Versicherte im Zeit

raum vom 1. Jänner 1939 bis 9. Mai 1945 durch 
verwaltungs behördliche Maßnahmen auf Grund 
der Anordnung über besondere Maßnahmen auf 
dem Gebiete des Gewerberechies in österreich, 
GBI. für das Land österreich Nr. 387/1939, oder 
auf Grund des Gesetzes über besondere Maß~ 
nahmen auf dem Gebiete des Gewerberechtes, 
GBl. für das Land österreich Nr. 774/1939, oder 
durch kriegswirtschaftliche verwaltungsbehörd": 
liehe Einzelm'aßnahmen daran gehindert war, 
seine selbständige Erwerbstätigkeit im Sinne der 
Z. 1 fortzusetzen." 

c) Dem § 62 Abs. 4 ist folgender Satz anzu
fügen: 

"Die Zeiten nach Abs. 1 Z. 4 gelten nur dann 
als Ersatzzeiten, wenn die tatsächliche letzte Aus
übung der selbständigen Erwerbstätigkeit im 
Sinne des Abs. 1 Z. 1 dem Beginn der Verhinde
rung nicht um mehr als drei Jahre vorangeht 
und diese Erwerbstätigkeit bereits drei Jahre aus
geübt .worden war." . 

d) Dem§ 62 Abs. 5 ist folgender. Satz anzu
fügen: 

."Fallen in ein Kalenderjahr neben Ersatz
zeiten nach Abs. 1 Z. 1 auch andere Ersatzzeiten 
nach Abs. 1, so sind diese für die Bemessung der 
Leistungen wie Ersatzzeiten nach Abs. 1 Z. 1 zu 
behandeln, wenn es für den Leistungswerber 
günstiger ist:' 

11. a) Im § 65 Abs. 2 ist die Zitierung ,,§ 8 
Abs. 1 Z. 3 lit. a und Z. 4" durch die Zitierung 
,,§ 8 Abs. 1 Z. 3 lit. a, Z. 4 und § 19" zu ersetzen. 

b) § 65 Abs. 4 hat zu lauten: 
,,(4) Die nach Abs. 3 Z. 1 und 2 für die Er

füllung der Wartezeit erforderliche Mindestzahl 
von Versicherungsmonaten muß, unbeschadet der 
Bestimmungen des Abs. 5, 

a) im Falle des Abs. 3 Z. 1 innerhalb der 
letzten 120 Kalendermonate, 

b) im Falle des Abs. 3 Z. 2 innerhalb der 
letzten 240 Kalendermonate 

vor dem Stichtag (§ 59 Abs. 2) liegen." 

c) Dem § 65 ist folgender Abs. 5 anzufügen: 
,,(5) Fallen in den Zeitraum der letzten 120 

beziehungsweise 240 Kalendermonate vor dem 
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Stichtag (Abs. 4) Zeiten der nachstehend bezeich
neten Art, so verlängert sich der Zeitraum um 
diese Zeiten: 

1. Zeiten vor dem 1. Jänner 1950, in denen 
der Versicherte im Gebiete der Republik 
Österreich durch Ausplünderung, Aus
bombung oder sonstige Kriegseinwirkting 
daran gehindert war, seine selbständige 
Erw'erbstätigkeit im Sinne des § 62 Abs. 1 
Z. 1 fortzusetzen; 

2. Zeiten vor dem 1. Jänner 1956, in denen 
der' Versicherte im Gebiete der Republik 
Österreich durch Maßnahmen einer Besat
zungsmacht daran gehindert war, seine 
selbständige Erwerbstätigkeit im Sinne des 
§ 62 Abs. 1 Z. 1 fortzusetzen; 

3. Zeiten vor dem 1. Jänner 1958, in denen 
die Kammermitgliedschaft ausschließlich auf 
der verpachteten Berechtigung beruhte (§ 3 
Abs. 1 Z. 3), sofern die Ausnahme von der 
Pflichtversicherung nicht auch aus einem 
anderen Grund gegeben gewesen wäre; 

4. vor dem 1. Jänner 1958 gelegene Zeiten 
des angezeigten Ruhens einer selbständigen 
Erwerbstätigkeit, die bei früherem Wirk
samkeitsbeginndieses Bundesgesetzes die 
Pflichtversicherung in der Pensionsversiche
rung nach diesem Bundesgesetz, begründet 
hätte, jeweils nur vorübergehend, minde
stens aber vier Monate im Kalenderjahr 
ausgeübt wurde und bei der auch während 
der 'Zeit des Ruhens der Lebensunterhalt 
überwiegend aus dem Ertrag der betreffen
den selbständigen Erwerbstätigkeit be
stritten wurde; 

5., nach dem 31. Dezember 1957 gelegene 
Zeiten des angezeigten Ruh~ns (§ 3 Abs. 1 
Z. 1) einer die Pflichtversicherung in der 
Pensionsversicherung nach diesem Bundes
gesetz begründenden selbständigen Er
werbstätigkeit, die jeweils nur vorüber
gehend, mindestens aber vier Monate im 
Kalenderjahr ausgeübt wurde und bei der 
auch während der Zeit des Ruhens der 
Lebensunterhalt überwiegend aus dem Er
trag der' betreffenden selbständigen Er
werbstätigkeit bestritten wurde." 

12. Dem § 66 Abs.2 ist folgender Satz anzu
fügen: 

"Fallen in diesen Zeitraum Zeiten nach § 65 
Abs. 5, so verlängert er sich um diese Zeiten." 

13. 'a) Im § 69 Abs. 3 Z. 2 hat die lit. a zu 
lauten: ' 

"a) nach -§ 62 Abs~ 1 Z. 1 der auf den Ver
sicherungsmonat entfallende Teil der für 
die Bemessung der Einkommensteuer in 
dem betreffenden Zeitraum herangezoge
nen Einkünfte des Versicherten aus der in 
§ 62 Abs. 1 Z. 1 angeführten Tätigkeit;". 
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b) Dem § 69 sind folgende Bestimmungen als 
Abs. 4 und 5 anzufügen: 

,,(4) Sind bei der Ermittlung der Bemessungs
grundlage in den Fällen des Abs. 3 Z. 1 lit. b 
und Z. 2 lit. a Einkünfte aus der Zeit vor dem 
1. Jänner 1951 heranzuziehen, so sind die Ein
künfte aus der Zeit vor dem 1. 'Jänner 1947 mit 6 
und die Einkünfte aus der Zeit vom 1. Jänner 
1947 bis 31. Dezember 1950 mit 2'4 zu verviel
fachen. 

(5) Die sich nach den Abs. 3 Z. 2 lit. a und 
Abs. 4 ergebende Beitragsgrundlage darf jedoch 
500 S nicht unterschreiten uIJ.d 3600 S nicht über
schreiten." 

14. Im § 72 Abs. 2 lit. c sind nach d,em Wort 
"Erwerbstätigkeit" die Worte "beziehungsweise 
das Gesellschaftsverhältnis" einzufügen. 

15. § 75 hat zu lauten: 

,,§ 75. Bei Witwen (Witwern), die den Betrieb 
des versicherten Ehegatten (der versicherten Ehe
gattin) fortgeführt haben, sind für einen An
spruch auf Alters(Erwerbsunfähigkeits)rente die 
Versicherungszeiten, die von diesem (dieser) in 
der Pensionsversicherun~ nach diesem Bundes
gesetz während des Bestandes der Ehe erworben 
worden sind oder bei früherem Wirksamkeits'" 
beginn dieses Bundesgesetzes erworben worden 
wären, den aus der eigenen Pensionsversicherung 
der Witwe (des Witwers) erworbenen Versiche
rungszeiten hinzuzurechnen, wenn die Witwe 
(der Witwer) den Betrieb länger als drei Jahre 
fortgeführt hat. Das Erfordernis der dreijährigen 
Fortführung .entfällt, wenn die Witwe im Zeit
punkt des Todes des Ehegatten gemäß § 3 Abs. 2 
von der Pflichtversicherung ausgenommen war. 
Wird die Witwen(Witwer)rente in Anspruch, ge
nommen, so ist eine Hinzurechnung der Versiche
rungszeiten des verstorbenen Ehegatten ausge
schlossen." 

16. § 77 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Anspruch auf Witwenrente hat die Witwe 
nach dem Toq,e des versicherten Ehegatten, wenn 
sie die Erwerbstätigkeit, die die Pflichtversiche
rung des verstorbenen Ehegatten begründet 
hatte, nicht fortführt oder nicht länger als drei 
Jahre fortgeführt hat und die ihr zustehende 
Berechtigung zur Fortführung der Erwerbstätig
keit des verstorbenen Ehegatten beziehungsweise 
das betreffende Gesellschaftsverhältnis erloschen 
ist. War die Witwe im Zeitpunkt des Todes des 
Ehegatten gemäß § 3 Abs. 2 von der Pflichtver
sicherung ausgenommen und nimmt sie d~e 
Alters(Erwerbstmfähigkeits)rente für, Witwen 
nach § 75 in Anspruch, so steht ihr auf Grund 
der gemäß § 75 hinz1,lgerechneten Versicherungs
zeiten des verstorbenen Ehegatten ein Anspruch 
auf Witwenrente nicht zu." 
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17. § 89 ~bs. 3 hat zu lauten: 
,,(3) Der Ridnsatz beträgt 
a) für Rentenberechtigte aus eigener Pensions

versicherung 600 S; dieser Richtsatz erhöht 
sich für die Ehegattin (den erwerbsunfähi
gen Ehegatten) um 225 S und für jedes 
Kind um 75 S, sofern diese Personen über
wiegend vom Rentenberechtigten erhalten 
werden; 

b) für Rentenherechtigte auf Witwen(Witwer)
rente 600 S; 

c) für Rentenberechtigte auf Waisenrente 
225 S, falls beide Elternteile verstorben 
sind, S 337"50." 

18. § 97 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Der Bund trägt 

a) für die Zeit vom 1. Juli 1958 bis zum 
31. März 1959 25 v.H., 

b) für die Zeit vom 1. April 1959 bis zum 
31. Dezember 1962 53 v. H. 

der Ausgleichszulage." 

19. a) § 161 Abs. 1 Z. 4 hat zu lauten: 

,,4. der Rentenausschuß heziehungsweise, wenn 
nach Ahs. 2 mehrere Rentenausschüsse errichtet 
weIlden, die Rentenausschüsse." 

b) § 161 Abs. 2 hat zu lauten: 

(2) Am Sitze der Versicherungsanstalt ist für 
da~' ges'amte Gebiet der Republik österreich ein 
Rentenausschuß zu errichten. Durch die Satzung 
der Versicherungsanstalt kann bestimmt werden, 
daß nach Bedarf auch mehrere Rentenausschüsse 
am Sitze der Anstalt für das gesamte Gebiet der 
Republik österreich errichtet werden." . 

20, Im § 163 Abs. 5 letzter Satz sind die Worte 
der Rentenausschüsse" durch die Worte "des 

Rentenausschusses (der Rentenausschüsse)" zu 
ersetzen. 

21. a) Im § 168 Abs. 2 sind die Worte "in den 
Rentenausschüssen" durch die Worte "im Ren
tenausschuß (in den Rentenausschüssen)" zu 
ersetzen. 

b) § 168 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Der Rentenausschuß (bei Errichtung 
mehrerer Rentenausschüsse jeder Rentenausschuß) 
besteht aus zwei Vertretern. -der Versicherten, die 
nicht dem Vorstand angehören dürfen, und 
einem vom Obmann bestimmten Bediensteten 
der Anstalt." 

22. Im § 172 Abs. 2 erster Halbsatz ist das 
W or~ "ihre.!" durch das Wort ),seiner" zu er
setzen, 

23. § 175 hat zu lauten: 

"A u f gabe n des' Ren te n aus s,c h u s ses 
(d e r Ren t e n aus s c h ü s se). 

§ 175. (1) Dem Rentenausschuß (Den Re.-nten
ausschüssen) obliegt die Feststellung der LeIStun
gen der Pensionsversicherung nach diesem Bun
desgesetz. 

(2) Der Rentenausschuß (bei Errichtung 
mehrerer Rentenausschüsse jeder Rentenausschuß) 
kann mit Zustimmung. des Obmannes det Ver
sicherungsanstalt beschließen, daß genau zu be
zeichnende Gruppen von Entscheidungsfällen, 
sofern nicht der Obmann im EinzelfaU auf der 
Entscheidung des Rentenausschusses besteht, ohne 
seine Mitwirkung von der Anstalt mit Bürobe
sdleid entschieden werden. 

(3) Zur Gültigkeit von Beschlüssen des Renten
ausschusses (der Rentenausschüsse) ist Einstim
migkeit erforderlich. 

(4) Kommt kein einstimmiger Beschluß des 
Rentenausschusses' zustande, so steht die Ent
scheidung dem Vorstand der Versicherungsanstalt 
zu, an den der Verhandlungsakt unter Darlegung 
der abweichenden Meinungen und ihrer Gründe 
abzutreten ist. 

(5) Der Rentenausschuß kann den Antrag auf 
Einleitung eines Heilverfahrens, soweit ein sal
mes gesetzlich vorgesehen ist, stellen. über. den 
Antrag entscheidet der Vorstand der VerSIche
rungsanstalt. 

(6) Das Nähere über den Aufgabenbereich und 
über die Beschlußfassung des Rentenausschusses , 
(der ~entenausschüsse) sowie über di~ Ausferti
gung seiner (ihrer) Beschlüsse hat dIe Satzung 
der Anstalt zu bestimmen." 

24, Im § 178 Abs.2 sind nach dem Wort 
"kann" die Worte "nadl Anhörung des Haupt
verbandes der österreichismen Sozialversiche
rungsträger" einzufügen. 

25. Im § 189 erster Satz sind die Worte 
,,31. Dezember 1958" durm die Worte ,,31. De
zember 1959" zu ersetzen. 

.26. a) Im § 191 Abs. 1 sind die Worte ,,31. De
zember 1958" durch die Worte ,,31. Dezember 
1959" zu ersetzen. 

b) Im § 191 Abs. 2 haben die Worte "mit dem 
Ende der Verpachtung. Sie endet ferner" zu ent
fallen. 

27. a) § 193 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Personen, bei denen die Voraussetzung' 
der Erreichung der Altersgrenze (§ 72 Abs. 1) 
und die weitere Voraussetzung des § 72 Abs. 2 
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gegeben sind, haben Anspr~ch auf eine Ober
gangsaltersrente, wenn sie die Voraussetzung des 
§ 72 Abs. 2 bereits vor dem 1. Juli 1958 als 
dem Wirksamkeitsbeginn der Bestimmungen des 
Zweiten Teiles über die Leistungen (§ 204 Abs. 2 
lit. b) erfüllt haben und in den letzten 240 Ka
lendermonaten, welche der Erreichung der Al
tersgrenze oder der später erfolgten Aufgabe der 
selbständigen Erwerbstätigkeit unmittelbar vor
angegangen sind, Zeiten nach Abs. 3 in der Min
destdauer von 180 Kalendermonaten nachweisen. 
Bei Witwen, die den Betrieb des verstorbenen 
Ehegatten länger als drei Jahre fortgeführt und 
diese Fortführung vor dem 1. Juli 1958 aufge
geben haben, sind hiebei die Zeiten des Ehe
gatten nach Abs. 3 und die Zeiten der Fortfüh
rung des Betriebes durch die Witwe zusammen
zurechnen. Der Anspruch auf Obergangsalters
rente ist ausgeschlossen, wenn zwischen dem 
1. Juli 1958 und dem Zeitpunkt der Antrag
stellung Beitragszeiten liegen. Der Anfall einer 
Obergangsaltersrente schließt den Anspruch auf 
die Altersrente (§ 72) aus." 

b) Im § 193 Abs. 2 hat der erste Satz zu 
lauten: 

"Ist der Tod einer Person vor dem 1. Juli 
1958 eingetreten, so haben beim Zutreffen 
der entsprechenden besonderen Voraussetzun
gen gemäß § 77 beziehungsweise § 78 und 
§ 79 die Witwe (der Witwer) Anspruch auf eine 
Obergangswitwen(witwer)rente und die Waisen 
Anspruch auf Obergangswaisenrenten, wenn 

a) für die verstorbene Person in einem Zeit
raum von 120 Kalendermonaten unmittel
bar vor dem Zeitpunkt, in dem die Alters
grenze erreicht wurde oder erreicht worden 
wäre, oder unmittelbar vor der später er
folgten Aufgabe der selbständigen Erwerbs
tätigkeit Zeiten nach Abs. 3 in der Min
destdauer von 60 Kalendermonaten nach
gewiesen werden, oder 

b) für die verstorbene Person in einem Zeit
raum von 120 Kalendermonaten unmittel
bar vor dem Tode Zeiten nach Abs. 3 in 
der Mindestdauer von 60 Kalendermonaten 
nachgewiesen werden und im Falle der 
Obergangswitwen(witwer)rente die Witwe 
(der Witwer) im Zeitpunkte der Antrag
steIlung für mindestens drei unmündige 
waisenrentenberechtigte Kinder zu sorgen 
hat, oder 

c) im Falle der Obergangswitwenrente für 
die verstorbene Person in einem Zeitraum 
von 240 Kalendermonaten unmittelbar vor 
dem Tode Zeiten nach Abs. 3 in der Min
destdauer von 180 Kalendermonaten nach
gewiesen werden und die Witwe im Zeit
punkte der AntragsteIlung das 40. Lebens
jahr vollendet hat oder an diesem Tag ein 
waisenrentenberechtigtes Kind hat." 
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c) Im § 193 sind nach dem Abs. 2 folgende 
Abs. 3 und 4 einzufügen: 

,,(3) Auf die Mindestdauer nach Abs. 1 oder 2 
zählen: 

a) vor dem Wirksamkeitsbeginn des Zweiten 
Teiles über die Leistungen (§ 204 Abs. 2 
lit. b) gelegene Beitragszeiten nach § 61 
Abs. 1; 

b) Zeiten .einer selbständigen Erwerbstätigkeit 
nach § 62 Abs. 1 Z. 1 und Abs. 6; 

c) Zeiten der Verhinderung an einer solchen· 
Erwerbstätigkeit aus einem der in § 62 
Abs. 1 Z. 2 bis 4 und Abs. 2 bezeichneten 
Gründe. 

(4) § 65 Abs. 5 gilt entsprechend." 

Der bisherige Abs. 3 erhält die Bezeichnung 
"Abs. 5". 

28. § 195 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Für die Bemessung der Obergangsrenten 
mit Ausnahme der Obergangsrenten nach § 193 
Ahs. 5 gelten die für die Bemessung der Renten 
aus der Pensionsversicherung nach diesem Bun
desgesetz sonst geltenden Vorschriften mit der 
Maßgabe, daß 

a) für die Ermittlung der Bemessungszeit die 
letzten drei Kalenderjahre vor dem Jahre 
der Aufgabe der selbständigen Erwerb,,
tätigkeit (§ 193) in Betracht kommen, 

h) die Bemessungsgrundlage den Betrag von 
1400 S monatlich nicht übersteigen darf; 
und 

c) die im § 193 Abs.3 genannten Zeiten als 
Versicherungszeiten gelten." 

29. § 196 Abs. 1 und 2 haben zu lauten: 

,,(1) Auf die Obergangsrenten sind auger den 
nach § 195 anzuwendenden Bestimmungen auch 
noch die allgemeinen Bestimmungen der §§ 33 
bis 57, 63, 64, 70 und 71 über Leistungsansprüche 
aus der Pensionsversicherung entsprechend anzu
wenden. Bei der Anwendung der Bestimmungen 
der §§ 64 und 71 gelten die im § 193 Abs. 3 
genannten Zeiten als Versicherungszeiten. 

(2) Bei der Anwendung der Bestimmungen des 
§ 62 Abs. 1 Z. 2 und Abs. 6 sowie des § 85 
Abs. 1 dritter Satz hat bei Obergangsrenten an 
Stelle des Stichtages der Tag der AntragsteIlung 
zu treten." 

Die bisherigen Abs. 2 und 3 erhalten die Be
zeichnung Abs. 3 und 4. 

.30. a) Im § 200 Abs. 1 sind im er~ten Satz 
die Worte "Beitrag von der Rente" durch die 
Worte "Beitrag von der Rente (Grundbetrag 
und Steigerungsbeträge)" zu ersetzen. 
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b) Im § 200 Abs. 2 ist der Punkt am Schluß 
des ersten Satzes durch einen Strichpunkt zu 
ersetzen und folgender Halbsatz anzufügen: 

"das gleiche gilt, wenn der Versicherte seinen 
Wohnsitz schon vor dem Ausscheiden aus der 
Pflichtversicherung verlegt hat." 

Artikel H. 

Das Allgemeine Sozialversicherungsges,=tz, 
BGBI. Nr. 189/1955, in der Fassung der Bundes
gesetze BGBI. Nr. 266/1956, BGBI. Nr. 171/ 
1957, BGBI. Nr. 29411957, BGBI. Nr. 157/1958 
und BGBI. Nr. 293/1958, wird wie folgt abge
ändert: 

Im § 7 Z.· 1 ist folgende Bestimmung als lit. f 
einzufügen: 

"f) die BerufssdlUliehrer, die a'uf Grund der 
ihrem Lehrfach entsprechenden seIhstän
digen Erwerbstätigkeit Mitglieder einer 
Kammer der gewerblichen Wirtschaft oder 
Gesellschafter im Sinne des § 2 Abs. 1 Z. 2 
Gewerbliches. Selbständigen-Pensionsver
sicherungsgesetz sind, wenn sie 
aa) in ihrer Beschäftigung als Berufsschul

lehrereine . Lehrverpflichtung - von 
weniger als 24 Stunden wöchentlich 
haben, 

. bb) nicht von der 'Pflichtversicherung nach 
dem Gewerblichen Selbständigen-Pen

cc) nicht auf Grund einer anderen Be
schäftigung der Pflichtversicherungin 
der Pensionsversicherung nach dem 
vorliegenden Bundesgesetz unter
liegen;" 

Artikel III. 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit 1m fol
genden nichts anderes bestimmt wird, rückwir
kend am 1. Jänner 1958 in Kraft. 

(2) Es treten in Kraft 
a) rückwirkend mit dem 1. Juli 1958 die Be

stimmungen des Art. I Z. 9 his 16 und 
27 bis 29; 

b) mit dem. 1. April 1959 die Bestimmup.gen 
des Art. I Z. 5 bis 7, 17, 18 und des 
Art. Ir. 

(3) Auf Renten nach dem Gewerblichen Selb
ständigen-Pensionsversicherungsgesetz, die bis 
zum Tage der KundmiCh.ung dieses Bundes
gesetzes bereits zuerkannt wurden, sind die lei
stungsrechtlichen Bestimmungen des Art. I Z. 9 
bis 13, 15, 16 und 27 his 29 nur auf Antrag 
des Rent-enherechtigten anzuwenden; dieser An
trag muß bei sonstigem Verlust des siro aus der 
Änderung der leistungslechtliroen Bestimmungen 
ergebenden Leistungsanspruches bis zum 30. Juni 
1960 gestellt werden . 

Artikel IV. 

sionsversicherungsgesetz aus einem Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
anderen Grund als dem im § 3 Abs. 1 das Bundesministerium für soziale Verwaltung 
Z. 5 des bezogen-en Gesetzes genann-j im Einvernehmen mit den beteiligten Bundes-
ten ausgenommen sind und ministerien betraut. 
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